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An das  

 

Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe 
– Familiengericht – 
 
Auf der Steinkaut 10-12 
61352 Bad Homburg v.d.Höhe 
 

  
  

 

 

 

 
 
 

Antrag auf Unterlassung und Zuweisung der Wohnung gemäß 
§§ 1, 2 GewSchG und Erlass einer entsprechenden einstweiligen An-
ordnung, §§ 210 ff., 49 ff. FamFG 
 
 
 
In der Familiensache 
 
 
Name, Vorname:  __________________________________ 
geboren am:   __________________________________ 
Staatsangehörigkeit:  __________________________________ 
Anschrift:   __________________________________  
 
 

- Antragstellerin/Antragsteller - 
 
 
gegen 
 
 
Name, Vorname:  __________________________________ 
geboren am:   __________________________________ 
Staatsangehörigkeit:  __________________________________ 
Anschrift:   __________________________________  
 
 

         - Antragsgegnerin/Antragsgegner -  
 
 
  
 
beantrage ich als Antragstellerin/Antragsteller wegen Dringlichkeit ohne vorherige mündliche 

Verhandlung den Erlass einer einstweiligen Anordnung folgenden Inhalts: 

 

1. Der Antragsgegnerin/dem Antragsgegner wird untersagt,  
☐ die Antragstellerin/den Antragsteller zu bedrohen. 

☐ die Antragstellerin/den Antragsteller zu bedrohen, zu verletzen oder sonst körperlich zu 

misshandeln. 
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☐ sich in einem Umkreis von 20 Metern der Wohnung der Antragstellerin/des Antragstel-

lers in _____________________________________________________ (Angabe der 
vollständigen Anschrift) - zu nähern, § 1 Abs. 1 Ziff. 2 GewSchG. 

☐ die Antragstellerin/den Antragsteller an seinem Arbeitsplatz in ____________________ 

__________________________________________________________ (Angabe der 
vollständigen Anschrift) aufzusuchen, § 1 Abs. 1 Ziff. 3 GewSchG. 

☐ die Antragstellerin/den Antragsteller vor dem Kindergarten/der Schule _____________ 

__________________________________________________________ (Name der 
Einrichtung und vollständige Anschrift) aufzusuchen. 

☐ mit der Antragstellerin/dem Antragsteller - auch unter Verwendung von Fernkommuni-

kationsmitteln - Verbindung aufzunehmen, § 1 Abs. 1 Ziff. 4 GewSchG. 

☐ ein Zusammentreffen mit der Antragstellerin/dem Antragsteller herbeizuführen, § 1 Abs. 

1 Ziff. 5 GewSchG. Sollte es zu einem zufälligen Zusammentreffen kommen, hat die 
Antragsgegnerin/der Antragsgegner sofort einen gebührenden Abstand herzustellen. 

 
2. Die Antragsgegnerin/Der Antragsgegner hat der Antragstellerin/dem Antragsteller die ge-

meinsame Wohnung in _____________________________________________________ 
(Angabe der vollständigen Anschrift), bestehend aus 
________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(Angaben zu Art und Anzahl der Zimmer, Keller, weiteren Räumlichkeiten) für die Dauer 
von ______________________ (Angabe zur Dauer der Zuweisung) ab Rechtskraft der 
Entscheidung zur alleinigen Nutzung zu überlassen. Der Antragsgegnerin/Dem Antrags-
gegner wird untersagt, die Wohnung während dieser Zeit ohne Zustimmung der Antrag-
stellerin/des Antragstellers zu betreten. Soweit die Antragsgegnerin/der Antragsgegner 
noch im Besitz von Wohnungsschlüsseln ist, sind diese an die Antragstellerin/den Antrag-
steller herauszugeben. Die Antragsgegnerin/Der Antragsgegner ist berechtigt, Gegen-
stände seines persönlichen Bedarfs (Kleidung, Pflegemittel, Koffer, persönliche Unterla-
gen) mitzunehmen.  
Für die Räumung der Wohnung durch die Antragsgegnerin/den Antragsgegner ist die An-
wendung des § 885 Abs. 2 bis Abs. 4 ZPO ausgeschlossen. 
 

3. Der Antragsgegnerin/Dem Antragsgegner wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen 
die in Ziffern 1 und 2 ausgesprochene Gebote/Verbote ein Ordnungsgeld bis zu 
250.000,- € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft 
bis zu 6 Monaten angedroht. 
 

4. Die Antragsgegnerin/Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens. 
 

5. ☐ Der Antragstellerin/Dem Antragsteller wird für dieses Verfahren, einschließlich der Zu-

stellung, Verfahrenskostenhilfe bewilligt. Der Antrag wird jedoch nicht von der Bewilligung 
der Verfahrenskostenhilfe abhängig gemacht. 

 

6. ☐  

 

 
Gründe: 
 
 
Angaben zur familiären Situation: 
 
Bei den Beteiligten handelt es sich um 

☐ Eheleute. 

☐ eine eingetragene Lebenspartnerschaft. 

☐ eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft. 

☐ Geschwister/sonstige Verwandte. 
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☐  

 

☐ Im Haushalt lebt das Kind (Angabe von Name und Geburtsdatum): 

 
 

☐ Im Haushalt leben die Kinder (Angabe aller Namen und Geburtsdaten): 

 
  
 
 

☐ Es handelt sich um ein gemeinsames Kind. 

☐ Es handelt sich um gemeinsame Kinder. 

☐ Das Sorgerecht üben die Beteiligten gemeinsam aus. 

☐ Das Sorgerecht übt die Antragstellerin/der Antragsteller aus. 

☐ Das Sorgerecht übt die Antragsgegnerin/der Antragsgegner aus. 

 
 
 
Angaben zum Sachverhalt, der den Antrag begründet (Freitext, gegebenenfalls zusätzlich ein 
gesondertes Beiblatt nutzen): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Eine polizeiliche Wegweisungsverfügung liegt vor. Diese ist gültig bis zum ____________. 

 
 
 

Anlage/Beweise (Angabe aller beigefügten Unterlagen): 
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☐ Die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wird nachgereicht. 

 

☐ Die Voraussetzungen für die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe ergeben sich aus dem 

anliegenden Vordruck über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse (§§ 76 Abs. 
1 FamFG, 114 ZPO). 

 
 
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben, soweit nicht durch beigefügte 
Belege glaubhaft gemacht, versichere ich an Eides statt. Mir ist bekannt, dass eine vorsätzliche 
falsche Versicherung an Eides Statt gemäß § 156 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft wird. Eine fahrlässige Versicherung an Eides statt wird gemäß 
§§ 156, 161 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum und Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 

  
 

 


